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Antrag: 

Die Stadt Regensburg errichtet zeitnah und provisorisch einen ca. 30m langen Maschendraht-Zaun an 
der Bahnlinie beim zukünftigen Quartierspark beim Wendehammer gleich hinter dem JuB-Guericke 
(siehe Lageplan).

Begründung: 

Neben dem JUB mit Sprayerwand und Sitzgelegenheiten halten sich hier Jugendliche auf - auch und 
insbesondere nachts. Unmittelbar neben der nicht abgesicherten Bahnlinie, die an der beschriebenen 
Stelle zudem barrierefrei, also ebenerdig betretbar ist.

Um Entwicklungsmöglichkeiten zu schaffen und die Gefahrensituation zu beheben habe ich bereits 
mehrfach mündlich und schriftlich erfragt, ob es möglich sei an der Bahnlinie hinter dem 
Wendehammer beim JUB einen 30m langen Maschendrahtzaun anzubringen um die gefährliche 
Zaunlücke beim JUB zu schließen (*schriftl. Antwort siehe Seite 2). Westlich der Zaunlücke schließen 
sich 130m Bestandszaun an, östlich der Zaunlücke rückt der Weg etwas von der Bahnlinie ab und läuft 
auf einer breiten Rampe. Ein Maschendrahtzaun sollte für die Stadt einfach, kostengünstig und 
reversibel realisierbar sein.

Hintergrund: 

Siehe auch Antrag auf Berichterstattung zu Möglichkeiten der abschnittsweisen Radweg- und 
Quartiersparkentwicklung – auf den Quartierspark wurde bisher leider nicht eingegangen: 
https://ribisl.org/maschendrahtzaun-fuer-radroute-und-park/ 

Die zwischen Gartenamtsbauhof und dem JuB-Guericke auf der Ostseite und dem städtischen Bauhof 
des Tiefbauamts auf der Westseite entlang der Bahnlinie gelegene grüne Brachfläche wartet darauf mit
ca. 60% staatlicher Förderung aus dem Programm „Sozialer Zusammenhalt“ zu einem städtischen 
Quartierspark transformiert zu werden. Laut Zeitschiene des ISEK sollten bereits im Jahr 2020 
Planungsgelder für den Quartierspark eingestellt werden. Die Gelder wurden immer wieder im IP 
geschoben – nach dem aktuellen Stand soll 2027 mit den Planungen begonnen werden. Die noch nicht
für den Gemeingebrauch gewidmete städtische Brachfläche wird vom Liegenschaftschaftsamt 
verwaltet. 

Es entspräche den Förderzielen für das ISEK-Entwicklungsgebiet die Fläche des zukünftigen 
Quartiersparks gemeinsam mit zivilgesellschaftlichen Akteuren und NGOs in einem prozessorientierten
und partizipativen Prozess zu erschließen. Angesichts der verschiedenen Ausgleichsflächen in der 
Umgebung und dem Bestand an Flora und Fauna bietet es sich vielleicht auch an hier einen 
naturnahen und artenreichen Park zu entwickeln - unter den Augen und mit Hilfe der unmittelbar 
benachbarten Bauhöfe des Tiefbauamts und des Gartenamts, sowie des Jugend- und 
Begegnungszentrums mit Quartiersmanagement, Spielbus und weiteren Institutionen. Es wäre 
eigentlich naheliegend, kostengünstig und entspräche auch den Ideen der Stadt für die Etablierung 
mobiler Jugendarbeit hier zwischen den Lehmhügeln einen Rückzugsort für Jugendliche (z. B. mit 
Bauwagen und Lagerfeuerplatz) einzurichten, an dem sie gestalten und Ideen entwickeln können. Das 
wäre schön, pädagogisch sinnvoll und ein Schritt hin zu einer tatsächlich partizipativen 
Quartiersentwicklung und handlungsorientierten Jugendbeteiligung.
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Leider ist die Fläche westlich des JuB offiziell nicht betretbar und somit auch nicht gestaltbar, was auch 
eine Ideenfindung durch zivilgesellschaftliche Akteure in einer zeitlich ausgedehnten Planungsphase 0 
erschwert bzw. verunmöglicht. Um einen Beteiligungsprozess wird die Stadt allerdings aufgrund der 
Förderkulisse nicht herumkommen. (vgl. z.B. klein angelegte Befragung zur Ostpark-Planung der 
Stadt)

*Schriftliche Antwort zu meiner Nachfrage vom 1.4.2025 im Umweltausschuss: 



Zusammengefasst: 

Die städtische Fläche ist nicht für den Gemeingebrauch gewidmet. 
Daraus ergibt sich, dass die Stadt nicht verpflichtet ist, die Fläche zur Bahnlinie hin zu sichern.
Für die Sicherung der Bahnanlagen ist die Bahn zuständig und nicht die Stadt.
Zäune der Stadt dürfen den Bahnbetrieb nicht stören.
Ein Zaun kann nicht alle Lücken schließen und Gefahrenstellen beseitigen.
Die Erziehungsberechtigten tragen Sorge dafür, dass die Kinder nicht auf die Bahnlinie laufen.
Die Verwaltung sieht davon ab, das Grundstück zu umzäunen. (!)
Die Verwaltung bringt eine Absicherung hin zur Bahnlinie in die Planungsverfahren der Deutschen 
Bahn AG (zum mehrgleisigen Ausbau) ein.

Diese Antworten beschreiben den gegenwärtigen Zustand und sind nicht hilfreich um die 
Gefahrenstelle(n) wenigstens teilweise zeitnah zu bereinigen. Bis zur Realisierung des 
Bahnausbaus wird es ja noch einige Jahre dauern. Damit einher geht auch ein Stillstand in der 
partizipativen Quartiersentwicklung.

Sicherlich ist es der Stadt bei entsprechendem Willen und ämterübergreifender 
Zusammenarbeit möglich einzelne Stellen zur Bahnlinie hin provisorisch abzusichern, was 
Gegenstand dieses Antrags ist.



In den Hecken befinden sich Zäune.           Barrierefreie Gefahrenstelle hinter dem Wendehammer. 
Der Quartierspark steht hinten an. Absicherung der Gleise erst mit dem Bahnausbau im Jahr…?

Links eingezäunte Gartenamtsunterkunft rechts Rampe zur Bahnlinie – hier kann ein Zaun kommen, 
wenn der 1. Abschnitt des Radweg abschnittsweise realisiert wird. Der Radweg kann unabhängig vom 
Bahnausbau realisiert werden...

Es wäre schön und entspräche auch den Intentionen für eine mobile Jugendarbeit, wenn es dem JuB 
oder dem Quartiersmanagement möglich würde Jugendlichen hier einen gestaltbaren Rückzugsort zu 
schaffen: Erdhaufen etwas zur Seite schieben, Bauwagen und etwas Bauholz zur Verfügung stellen, 
Lagerfeuerplatz. In diesem Rahmen könnte die Stadt die Jugendlichen dann auch befragen, welche 
Idee sie für die Parkentwicklung haben.



Es kann nicht so schwer sein hier einen Anfang zu machen!

Vielen Dank für die Bearbeitung.

Mit freundlichen Grüßen

Jakob Friedl


